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Anfrage' 

der Abg. E i beg ger, Pro b s t und Genossen. 

an den Bundesminister für Justiz, 

betreffend Vermögensverfall. 

-,"!""".-.-

2l.März 1952 

Der Vermög.ens,verfall bei' den unter die Bestimmungen' des NS-Gesetzes 
, ' " ' , . ,: , I 

fallenden Personen wurde lange Zeit so gehandhabt, dass 41e zur Aus .. 

Uhung des Beruf'snotwendigenGegenstände davo~ausgellommen wurd.en. 

Ia letzter Zei t wUrde der Verm5gensverfall jedoch auoh auf difi der Be-· 

rufs80usübung dienenden Gegenstände ausgedehnt, sodass die Betroffenen 

auch dann ihren Beruf nicht wieder ausüben konnten, wenn das Berufsverbot 

durch Gnadenakt oder Zeitab:lauf gefallen war. ,Für die Handhabung. des 

Vermögensv,~rfalles zuständig ist dasBundesminis'ter~um für Finanzen. 

Ungeaohtet des klaren Tatbestandes behauptet die -Zeitung "Salzburger 

Nachrichtentt in ihrer Numm~rö4 vom 15 .. März 1952, dass die Anweisung 

dieser Vcrschäff'ung der Praxis vom.Justizminister aU$gegangen sei. Die 

betreffende Stelle lautet: fI" ••• in politischen Kreisen gab man in den 

letzten Tagen zu verstehen, dass die geheimen Weisungen, di~diese ,als 

gehKssig zu bezeichnende Anwendungd'er NS ... Bestimmung forderte, vom 

Justizminister ausgegangen .8 eien ••• " 

Die gefertigten Abgeord,netenrichten daher an den Herrn Bundesmini­

ster für Justciz die nachstehende 

. A n f cl' a ge: 

. Hat der Herr Bundesminis tel' tü r Jus tiz irgendwelche We! sungen 

erteilt, die vorsehen, dass der Verm8gensverfall nachdem NS .. Gesetz 

auch autdie zur Berufsausüb\1ng unentbehrlichen Gegenstände ausgedehnt 

werden soll? 
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